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Patientenbroschüre zum Spitalaufenthalt  
umfassend überarbeitet 

Die vom Verband Zürcher Krankenhäuser, vom Datenschutzbeauftragten 

des Kantons Zürich und der Gesundheitsdirektion gemeinsam herausge-

gebene Broschüre «Meine Rechte und Pflichten – Informationen zum Spi-

talaufenthalt» bietet Patientinnen und Patienten praktische Hinweise und 

Hintergrundwissen. Sie liegt jetzt in einer Neuauflage vor. 

Spitalpatientinnen und -patienten haben Rechte. Diese Rechte reichen von der Selbstbe-
stimmung über medizinische Eingriffe und Therapien über das Recht auf Besuche und 
Seelsorge bis hin zum Recht, selber darüber entscheiden zu können, wer in welchem Um-

fang und zu welchem Zweck über die eigenen Patientendaten informiert werden darf. Die 
wirksame Wahrnehmung dieser Patientenrechte setzt deren Kenntnis voraus. Spitalpatien-
tinnen und -patienten haben aber auch Pflichten. So bedingt eine erfolgreiche Behandlung 

die Mitwirkung der Patientin oder des Patienten. In einem geordneten Spitalbetrieb ist auch 
die gegenseitige Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Mitpatientinnen und -patienten 
von massgeblicher Bedeutung. 

 
Zu diesen Themenbereichen bietet die Patientenbroschüre «Meine Rechte und Pflichten – 
Informationen zum Spitalaufenthalt» praktische Hinweise und Hintergrundwissen. Infolge 

des Inkrafttretens des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes (Vertretung bei medizini-
schen Massnahmen, Patientenverfügung, fürsorgerische Unterbringung), des Humanfor-
schungsgesetzes (klinische Forschung, Weiterverwendung von Patientendaten für die For-

schung), des Krebsregistergesetzes (Registrierung von Krebsdaten, Widerspruchsrecht) 
und des revidierten Patientinnen- und Patientengesetzes (Aufbewahrung und Archivierung 
von Patientendokumentationen) ist die Broschüre umfassend überarbeitet und ergänzt 

worden. Sie wird gemeinsam vom Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK), vom Daten-
schutzbeauftragten (dsb) und der Gesundheitsdirektion herausgegeben. 
 

Die Broschüre informiert die Patientinnen und Patienten – unabhängig davon, ob sie sich in 
einem somatischen Spital oder in einer psychiatrischen Klinik befinden ‒ eingehend über 
die ihnen zustehenden Rechte, insbesondere auch über ihr Recht auf weitergehende In-

formationen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Weiterverwendung ihrer Daten für 
die Forschung oder die Registrierung ihrer Daten im Krebsregister. Erläutert wird auch das 
Vorgehen bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten im Spital. 

 
Mehr zum Thema 

Die Broschüre kann über den Online-Shop der KDMZ als Druckversion bestellt werden: 

https://shop.kdmz.zh.ch/de/meine-rechte-und-pflichten--648241-115087.html 

Als PDF ist die Broschüre unter www.gd.zh.ch/veroeffentlichungen (dort unter dem Zwischentitel «Informa-

tionen zu Spitalaufenthalt & Langzeitpflege») sowie unter www.datenschutz.ch/publikationen verfügbar. 
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Ansprechpersonen für Medien 

heute Mittwoch, 23. Januar 2019: 
- Marianne Gussmann, Leiterin Abteilung Rechtsmittel, Gesundheitsdirektion Kanton 

Zürich, Telefon 043 259 52 15, E-Mail marianne.gussmann@gd.zh.ch (14 bis 15 Uhr) 
- Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, Telefon 043 259 39 

99, E-Mail bruno.baeriswyl@dsb.zh.ch 

- Daniel Kalberer, Geschäftsleiter, Verband Zürcher Krankenhäuser, Telefon 044 943 
16 66, E-Mail kalberer@vzk.ch 
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